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1. Vorbemerkungen 

1 Gegenstand der vorliegenden IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung ist die 
handelsrechtliche Bilanzierung strukturierter Finanzinstrumente sowohl beim Erwer-
ber bzw. Gläubiger als auch beim Emittenten bzw. Schuldner dieser Finanzinstru-
mente. Die folgenden Ausführungen gelten grundsätzlich für alle Unternehmen, un-
abhängig von deren Rechtsform oder Branchenzugehörigkeit. 

2 Strukturierte Finanzinstrumente i.S. dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungsle-
gung sind Vermögensgegenstände mit Forderungscharakter (z.B. Ansprüche aus 
Krediten, Schuldscheindarlehen oder Anleihen) bzw. entsprechende Verbindlichkei-
ten, die im Vergleich zu den nicht strukturierten Finanzinstrumenten hinsichtlich ihrer 
Verzinsung, ihrer Laufzeit und/oder ihrer Rückzahlung besondere Ausstattungs-
merkmale aufweisen. Die Ausgestaltung strukturierter Finanzinstrumente besteht 
i.d.R. darin, dass ein Basisinstrument (ein verzinsliches oder unverzinsliches Kas-
sainstrument, wie z.B. eine Darlehensforderung) mit einem oder mehreren Deriva-
ten2 (z.B. Swap, Forward, Future, Option, Cap, Floor, Swaption) vertraglich zu einer 
Einheit verbunden ist. Ein Erwerb oder Verkauf der einzelnen Bestandteile eines 
strukturierten Finanzinstruments (stripping)3 ist im Regelfall nicht möglich. Aufgrund 
des eingebetteten Derivats werden die Zahlungsströme des strukturierten Finanzin-
struments insgesamt oder teilweise ähnlichen Schwankungen in Abhängigkeit von 

                                                 
1 Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 02.09.2008. Redaktionelle Änderung der Tz. 2, 5, 11, 12, 

20, 21, 23 und 25 sowie Aufhebung der Tz. 4 durch den HFA am 11.09.2015. 
2 Zur Definition derivativer Finanzinstrumente vgl. IDW Rechnungslegungshinweis: Anhangangaben nach § 285 

Nr. 18 und 19 HGB zu bestimmten Finanzinstrumenten (IDW RH HFA 1.005) (Stand: 24.11.2010), Tz. 4 f. 
3 Vgl. IDW Rechnungslegungshinweis: Handelsrechtliche Bilanzierung des Bondstripping (IDW RH BFA 1.001) 

(Stand: 08.11.2011). 


